
Information für Kitesurfer 2011 
 

 

Am See befinden sich vorbehaltlich der Zustimmung des Seeeigentümers drei ausgewiesene Kite Zonen (siehe 

Rückseite), hier ist das Starten und Landen der Kites erlaubt. 
 
Am See gelten die internationalen Fluss-und Seeregelungen. Kitesurfer sind in Österreich als Schwimmkörper 

eingestuft. 

 

Für die Genehmigung, um am Achensee Kitesurfen zu dürfen, muss ein Wimpel am Kite befestigt sein.  

Verkaufsstelle ist die Seeverwaltung Achensee im Bootshaus in Pertisau 
Öffnungszeiten:  30.04.2011 bis 31.08.2011 08:30 Uhr bis 17:00 Uhr 

 01.09.2011 bis 30.09.2011 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr und 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 01 10.2011 bis 16.10.2011 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

 Außerhalb der Öffnungszeiten bei Bootsbetrieb oder nach Vereinbarung. 

 
Erhalt des Wimpels: Ein entsprechender Schulungsnachweis (es gelten alle Surfscheine, Segelscheine, Boots-

scheine oder ein unterzeichneter Schulungsnachweis qualifizierter Wassersportschulen) und eine Versicherung 

für Kitesurfer. 

 

Sonderregelung gelten für die Anlegestellen und Schiffe der Achenseeschiffahrt! 

200 m rund um eine Anlegestelle und 200 m rund um Schiffe ist das Kiten VERBOTEN! 
 
Für die einzelnen Kite Zonen gelten zusätzliche Regelungen. 
 

1. Kite Zone Strandbad 
 
Bei regem Badebetrieb ist das Starten der Kites erst ab 17.00 Uhr erlaubt! Ausnahmen werden an der Park-

platzkasse angezeigt. 

Kites dürfen nur innerhalb der Kite Zone abgelegt werden. Leinen müssen immer nach Lee (Wind abgewandte 

Seite), so nah als möglich am Kite abgelegt werden. 

Starten, Landen & Fliegen der Kites ist im Bereich des Strandbades ausnahmslos verboten! 
Starten, Landen & Fliegen der Kites ca. 100 m oberhalb der Kite Zone. (Richtung Segelboot Bojen). Außer beim 

Starten & Landen gilt in 200m Ufernähe der Zone absolutes Kiteverbot! 
 

2. Kite Zone Seeuferstraße  

 

Die Kites sind neben der Straße (Seeseite) so abzulegen, dass mehrere Kites ineinander geschoben werden 

können. Jeweils darf nur ein Kite starten und landen, der zu Startende hat Wartepflicht gegenüber dem Lan-

denden. Außer beim Starten & Landen gilt in 100m Ufernähe der Zone absolutes Kiteverbot! 
 

3. Kite Zone Übungsbucht  
 
Kites Starten, Landen & Fliegen mindestens 50 Meter vom Ufer entfernt. Sicherheitsabstand zu anderen Kitern 

mind. 50 m. Bei ablandigem Wind (Südwind) Starten, Landen & Fliegen mit Kites verboten! 

Vorsicht Wassertiefe unter einem Meter! 
 

Für EUCH ALLE gilt vorläufig die Surfgestattung. Ausnahme: die Kite Zonen. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

        KITECLUB ACHENSEE SEEVERWALTUNG ACHENSEE 
Im Auftrag und auf Rechnung der Stadtgemeinde Innsbruck 

 


